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Datenbasis und Methode
In die Analyse wurden alle ambulanten Me-
thadonbehandlungen eingeschlossen, wel-
che zwischen dem 1.1.1992 und 31.12.2001 
im Kanton Zürich gemeldet wurden. Erst 
ab 1997 wurde bei der Eintrittsmeldung er-
fragt, ob es sich um eine Langzeitbehand-

lung, einen Entzug oder eine Überbrückung 
handelt. 

Zu vier Zeitpunkten wird die Retention als 
prozentualer Anteil der Behandlungen be-
rechnet und nach Eintrittsjahr graphisch dar-
gestellt. So sind z. B. von allen Personen, die 

im Jahr 1993 eine Behandlung begonnen 
haben, nach drei Monaten noch 70% und 
nach zwei Jahren noch 25% in Behandlung. 
Auf statistische Berechnungen wurde ver-
zichtet, da sich relevante Veränderungen 
aus den Graphiken ablesen lassen.
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Abbildung 1
Methadonbehandlungen im Kanton Zürich von 1992 bis 2001

Zusammenfassung
Die Zunahme von Substitutionsbe-
handlungen, vorwiegend mit Me-
thadon, ging mit dem Fallenlassen 
verschiedener, früher als unbe-
dingt notwendig erachteten Be-
handlungsvoraussetzungen einher. 
Wir untersuchten in der vorliegen-
den Notiz die Auswirkung der Aus-
weitung zwischen dem 1.1.1992 
und 31.12.2001 im Kanton Zürich 
auf die Retention und fanden die 
durchschnittliche Behandlungs-
dauer unverändert. Vermutlich 
führen in ihren Auswirkungen auf 
die Retention unterschiedliche Be-
handlungsmodifikationen zu die-
sem Null-Resultat. Abschliessend 
werden unsere Ergebnisse vor dem 
Hintergrund ähnlicher Untersu-
chungen aus Australien und Kana-
da diskutiert. Es zeigt sich, dass die 
Auswirkungen auf die Retention 
unterschiedlich sind und auch we-
sentlich durch die Rahmenbedin-
gungen ausserhalb der eigentli-
chen Substitutionsbehandlungen 
beeinflusst werden.

Einleitung
Während der letzten 15 bis 20 Jahren 
nahm die Zahl von Methadon-Behand-
lungen in verschiedenen Ländern der 
Welt stark zu. Dies gilt auch für die 
Schweiz (Methadon-Bericht [1]).  Haupt-
sächlicher Grund war die Verbreitung 
des HI-Virus und der Nachweis, dass 
durch Substitutionsbehandlungen die 
Ansteckung bei intravenös Heroinkonsu-
mierenden reduziert werden konnte [2]. 

Die Ausweitung bedingte, die Indikati-
on für Substitutionsbehandlungen brei-
ter zu stellen. Bis 1990 war z. B. ein (zeit-
weiliger) Konsum von Heroin und 

anderer psychotropen Substanzen währ-
end einer Substitutionsbehandlung ein 
Grund, Methadonbehandlungen abzu-
brechen. Kandidaten für Methadonbe-
handlungen mussten sich zudem bis 
1996 darüber ausweisen, mindestens 
zwei längere, in spezialisierten Institu-

tionen durchgeführte, abstinenzorien-
tierte Behandlungen absolviert zu haben, 
ohne das Ziel der Abstinenz erreicht zu 
haben. Zusätzliche Behandlungsschran-
ken, wie z. B. obligatorische Teilnahme 
an Psychotherapien, Dosisgrenzen (z. B. 
maximal 40 mg/d; Kt. BL bis 1995), täg-
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liches Erscheinen zum Bezug der Medi-
kation und zeitliche Beschränkungen der 
Behandlungsdauer gehörten zu festen 
Bestandteilen fast aller Settings.

Das allmähliche Fallenlassen restrikti-
ver Eintrittskriterien und Behandlungs-
auflagen hätte einerseits dazu führen 
können, dass weniger motivierte Patien-
tinnen und Patienten in die Behandlung 
aufgenommen respektive gehalten wer-
den. Dies könnte sich in einer verkürzten 
Retention äussern und somit zu einem 
teilweisen Verfehlen der anvisierten Zie-
le der Methadonsubstitution führen. An-
dererseits könnte der Wegfall von Sank-
tionierungen während der Behandlung 
auch zu einer verlängerten Retention 
führen. 

In der vorliegenden Analyse beschäfti-
gen wir uns daher mit der Frage, ob die 
Retention in Methadonbehandlungen 
durch die reduzierten Anforderungskri-
terien beeinflusst wurde. Dass die Reten-
tion eine gute Messgrösse zur Beurtei-
lung des Behandlungserfolgs in Sub-
stitutionsbehandlungen darstellt, wurde 
schon verschiedentlich begründet [3, 4]. 

Resultate
Im Beobachtungszeitraum stieg die An-
zahl der Behandlungen pro Quartal von 
2400 auf rund 3200 an (Abbildung 1). 
Seit 1995 ergaben sich keine wesentli-
chen Veränderungen mehr. Wird die An-
zahl der Eintritte pro Jahr betrachtet, so 
fällt diese Zahl von 1800 auf knapp 1500 
ab. Im Zeitraum von 1992 bis 1998 lässt 
sich kein Trend erkennen. Dies, obwohl 
erst ab 1997 eine ambulante Entzugsbe-
handlung mit Methadon gesetzlich vor-
gesehen ist und als separate Kategorie in 
die Behandlungsevaluation aufgenom-
men wurde, was einen Anstieg der Ein-
tritte und Behandlungen erwarten liesse. 
Wie aus Abbildung 2 hervorgeht, erga-
ben sich im Kanton Zürich – zumindest 
seit 1992 – auch kaum Änderungen in 
der Behandlungsdauer. 

Diskussion
Auf den ersten Blick mag das Resultat 
unserer Untersuchung erstaunen: Die 
Retention in Methadonbehandlungen ist 
trotz  erheblicher  Änderungen in der Be-
handlungsphilosophie gleich geblieben. 
Möglicherweise erklärt sich dieser Be-
fund dadurch, dass in der Auswirkung 
auf die Retention entgegengesetzte Be-
handlungsmodifikationen gleichzeitig 
oder in engem zeitlichen Abstand ein-
geführt wurden. Das Wegfallen von 
Sanktionen, z. B. die im Sinne einer 
nicht mehr zwingend zu Ausschlüssen 
führende Tolerierung von Beikonsum, 
der time-trend hin zu höheren Metha-
dondosierungen [5] und die verminderte 
Orientierung auf kurzfristige Abstinenz 

wirken eher in Richtung Retentionsver-
längerung. Die Entzugsbehandlungen 
mit Methadon dagegen verkürzen die 
Retention. Allerdings wurden offenbar 
schon vor der gesetzlicher Regelung 1997 
Entzugsbehandlungen mit Methadon 
durchgeführt; allenfalls unter einem an-
deren Etikett. 

Zu einer kürzeren Retention könnte 
auch die Aufnahme weniger motivierter 
Patienten und Patientinnen führen [6]. 
In Canberra, Australien, wurde das ein-
zige “öffentliche” Methadon Erhaltungs-
programm zwischen den Jahren 1991 
und 1992 von 85 auf 350 Plätze erwei-
tert. Dies führte bis 1996 zu einem er-
heblichen Anwachsen der Drop-out-Ra-
te, was die Retention erheblich 
verkürzte. Noch einmal anders wirkte 
sich die Öffnung in Ontario, Kanada, 
aus. In Ontario waren aufgrund der 
mangelnden Behandlungsplätze bis 1994 
nur Patienten und Patientinnen zur Be-
handlung zugelassen, die an ernsthaften 
zusätzlichen psychischen oder körperli-
chen Problemen litten oder schwanger 
waren. Mit der Ausweitung von Substitu-
tionsbehandlungsplätzen zwischen 1994 
und 1998 ergab sich zunehmend die 
Möglichkeit, auch besser Integrierte zu 
behandeln, was sich günstig auf die Re-
tention auswirkte [7].

Somit kann die Ausweitungen von 
Substitutionsbehandlungen unterschied-
lich auf die Retention wirken, je nach 
dem, ob vermehrt wenig oder besser in-
tegrierte Patienten und Patientinnen Zu-
gang erhalten. Im Kanton Zürich dage-
gen bestand nie eine Beschränkung der 
Behandlungsplätze. Die Ausweitung 
wurde durch verschiedene Modifikatio-
nen der Behandlungsphilosophie er-
reicht, von denen nicht eindeutig inte-
griertere oder weniger integrierte 
Patientinnen und Patienten profitierten. 
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Abbildung 2
Retention aller Methadonbehandlungen im Kanton Zürich von 1992 bis 2000
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